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Merkblatt ASP  
Verbringung von Schweinen aus Sperrzone II 

(zur Erlangung der Ausnahmegenehmigung) 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-
Compliant-

Betrieb 

Compliant-
Betrieb 

Einhaltung der verstärkten 
Biosicherheit 
Plan zum Schutz vor biologischen 
Gefahren nicht vorhanden 
/unvollständig / nicht genehmigt  

Einhaltung der verstärkten 
Biosicherheit 
Plan zum Schutz vor biologischen 
Gefahren vorhanden (vollständig 
& genehmigt) 

Einhaltung der verstärkten 
Biosicherheit 
Plan zum Schutz vor biologischen 
Gefahren vorhanden (vollständig 
& genehmigt) 

Teilnahme ASP-
Früherkennungs-

programm  

Compliant-
Betrieb 

Klinische Untersuchung 
Gesamtbestand < 24 h 
vor Verbringung durch 

amtlichen Tierarzt  

Mind. 15 Tage Sperre  KEINE Sperre  

Klinische Untersuchung 
Gesamtbestand nur 2 x 

pro Jahr durch 
amtlichen Tierarzt  

Mind. 15 Tage 
Durchführung ASP-

Monitoring und Blut-
probenuntersuchung 

ASP-Früherkennungs-
programm: 

 
Blutprobenentnahme 

der ersten beiden 
verendeten Schweine pro 
Woche durch Landwirt – 
Start nach Anmeldung! 

 
Plan zum Schutz vor 

biologischen Gefahren 
innerhalb von 6 Monaten 

nach Start einreichen! 
 
12 Monate Teilnahme bis 

Status – erst dann 
erleichtere 

Handelsbedingungen! 
 

Dokumentation in HIT! 
 
 

Kein Töten 
überschwerer Schweine 
aus Tierschutzgründen!  

 
ACHTUNG: mehr Platz 

vorhalten 

Nur eingeschränkt  
vermarktungsfähig  

 
Kein Absatzmarkt 

ACHTUNG: 
 

Weiterhin klinische 
Untersuchung 

Gesamtbestand < 24 h 
vor Verbringung durch 

amtlichen Tierarzt 
(kostenpflichtig) 

 
+ 
 

ggf. weitere Blut-
probenuntersuchungen 

 
+ 
 

Durchführung ASP-
Monitoring 

 
 
  

Sperre 

Schlacht-
schweine 

Zucht- und 
Nutzschweine 

Betriebliche  
Risikobewertung 

durch das Veterinäramt  
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Wichtige Informationen:  

o In Krisenzeiten gelten für alle schweinehaltenden Betriebe (unabhängig von der Größe & der 

Produktionsrichtung) dieselben höchsten Anforderungen an die Biosicherheit! 

o Förderung durch die TSK NRW: 

o Erstellung Plan zum Schutz vor biologischen Gefahren inkl. 2 x Beratungstermin mit 

Hoftierarzt oder Schweinegesundheitsdienst 

o Beihilfe durch die TSK NRW: 

o ASP-Früherkennungsprogramm Blutprobenuntersuchungen – vollständige 

Kostenübernahme 

o Der Untersuchungsantrag für die Blutprobenuntersuchung muss in der HIT-

Schweinedatenbank selbst erstellt werden 

o Anleitung zur Erstellung des Untersuchungsantrags & zur Blutprobenentnahme: 

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tiergesundheit/sgd/asp-

blutentnahme.htm ) 

o Hinweis auf Kapazitätsengpässe: 

o Die Abnahme & Genehmigung des Plans zum Schutz vor biologischen Gefahren durch 

das Veterinäramt kann in Krisenzeiten nicht immer zeitnah erfolgen! – deshalb 

kümmern Sie sich jetzt! 

o Die klinische Untersuchung des Gesamtbestands < 24 h vor Verbringung durch 

amtlichen Tierarzt kann nicht immer gewährleistet werden! – ACHTUNG: Jede 

klinische Untersuchung ist kostenpflichtig (Gebühr bis zu 700 € pro Besuch)! 

o Ohne Teilnahme am Früherkennungsprogramm zusätzliche kostenpflichtige 

Blutprobenentnahme der Handelspartie vor jeder Verbringung! 

o Definition „Verbringen“:  

o Transport von Schweinen nicht nur zum Schlachthof, sondern auch zwischen jeder 

Produktionseinheit mit eigener VVVO-Nummer! – ACHTUNG: bei 

Produktionseinheiten mit mehreren VVVO-Nummern! 

o Hinweise zu Sperrzonen: 

o Das Kerngebiet ist Teil der Sperrzone II 

o In Sperrzone I kann das Verbringungsverbot durch eine Allgemeinverfügung 

aufgehoben werden 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne Ihr zuständiges Veterinäramt!  

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tiergesundheit/sgd/asp-blutentnahme.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tiergesundheit/sgd/asp-blutentnahme.htm
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Handelsuntersuchungen - Rechenbeispiele  
für anfallende Kosten je nach Status  

(Compliant +/- Früherkennungsprogramm): 
 

1) Ferkelerzeuger mit angeschlossenem Flatdeck, 220 Sauen, 3-Wochen-Rhythmus, 8 
Gruppen, 1 VVVO-Nummer 

Auswertungszeitraum 1. Halbjahr 2025: 16 Verbringungen aus dem Flatdeck zu Mästern 

Compliant-Betrieb mit genehmigtem Biosicherheitsmanagementplan: 
Kosten pro Verbringung: 
Amtliche Untersuchung ca. 200 € Gebühr (Abweichungen möglich) 
Kosten für Blutprobenentnahme ca. 42 € pro angefangene Viertelstunde – ¾ Stunde = 126 € 
Summe: 326 € 
Gesamtkosten pro Halbjahr: 5.216 € 
 
Compliant-Betrieb mit Teilnahme am ASP-Früherkennungsprogramm (diese Bedingungen gelten 
nach 12 Monaten Teilnahme): 
Kosten pro Halbjahr: 
Amtliche Untersuchung 1 x pro Halbjahr: ca. 200 € 
Portokosten für Blutprobenversand: ca. 4 € 
Kosten der Blutuntersuchung: Beihilfe für Kosten der Untersuchung lt. Gebührenvereinbarung bzw. 
Vereinbarung mit den CVUAs NRW¸ Entnahme durch Landwirt beim Falltier-Monitoring  
Gesamtkosten pro Halbjahr: 200 € plus Portokosten der Blutproben  
 
 

2) Geschlossenes System 480 Sauen, 5 Wochen-Rhythmus mit 2 Flatdecks und 3 
Mastbetrieben (alles separate VVVO-Nummern) 

Compliant-Betrieb mit genehmigtem Biosicherheitsmanagementplan: 
Kosten gesamtes Jahr 2025: 
Kosten pro Verbringung in Flatdecks: 9 Verbringungen 
Amtliche Untersuchung ca. 200 € Gebühr (Abweichungen möglich) 
Kosten für Blutprobenentnahme ca. 42 € pro angefangene Viertelstunde – ¾ Stunde = 126 € 
Summe: 326 € 
Endsumme: 2.934 € 
Kosten pro Verbringung in Mastbetrieb:  30 Verbringungen 
Amtliche Untersuchung ca. 200 € Gebühr (Abweichungen möglich) 
Kosten für Blutprobenentnahme ca. 42 € pro angefangene Viertelstunde – ¾ Stunde = 126 € 
Summe: 326 € 
Endsumme: 9.780 € 
Kosten pro Verbringung zum Schlachthof pro Maststandort:  zwischen 10.000-11.000€ 
Endsumme: 33.000 € 
Gesamtkosten pro Jahr im geschlossenen System: 45.723 € 
 
Compliant-Betrieb mit Teilnahme am ASP-Früherkennungsprogramm (diese Bedingungen gelten 
nach 12 Monaten Teilnahme): 
Kosten pro Halbjahr bzw. Jahr: 
Amtliche Untersuchung 1 x pro Halbjahr: ca. 200 € / Standort mit separater VVVO-Nummer 
Portokosten für Blutprobenversand: ca. 4 € 
Kosten der Blutuntersuchung: Beihilfe für Kosten der Untersuchung lt. Gebührenvereinbarung bzw. 
Vereinbarung mit den CVUAs NRW¸ Entnahme durch Landwirt beim Falltier-Monitoring  
Gesamtkosten pro Jahr = 6 Standorte: 2.400 € und Portokosten der Blutproben 



 

 
 

   

MB PB 17  
Stand:  
17.03.2026  

 

3) Mäster mit 600 Mastplätzen, 1 VVVO-Nummer 
Auswertungszeitraum 1. Halbjahr 2025: 9 Verbringungen  

Compliant-Betrieb mit genehmigtem Biosicherheitsmanagementplan : 
Kosten pro Verbringung: 
Amtliche Untersuchung ca. 200 € Gebühr (Abweichungen möglich) 
Kosten für Blutprobenentnahme ca. 42 € pro angefangene Viertelstunde – ¾ Stunde = 126 € 
Summe: 326 € 
Gesamtkosten pro Halbjahr: 2.934 € 
 
Compliant-Betrieb mit Teilnahme am ASP-Früherkennungsprogramm (diese Bedingungen gelten 
nach 12 Monaten Teilnahme): 
Kosten pro Halbjahr: 
Amtliche Untersuchung 1 x pro Halbjahr: ca. 200 € 
Portokosten für Blutprobenversand: ca. 4 € 
Kosten der Blutuntersuchung : Beihilfe für Kosten der Untersuchung lt. Gebührenvereinbarung bzw. 
Vereinbarung mit den CVUAs NRW¸ Entnahme durch Landwirt beim Falltier-Monitoring  
Gesamtkosten für Halbjahr: 200 € plus Portokosten der Blutproben  
 
 
 
 

4) Mäster mit 2000 Mastplätzen, 2 separate VVVO-Nummern 
Auswertungszeitraum 2. Halbjahr 2025: 32 Verbringungen  

Compliant-Betrieb mit genehmigtem Biosicherheitsmanagementplan : 
Kosten pro Verbringung: 
Amtliche Untersuchung ca. 200 € Gebühr  (Abweichungen möglich) 
Kosten für Blutprobenentnahme ca. 42 € pro angefangene Viertelstunde – ¾ Stunde = 126 € 
Summe: 326 € 
Gesamtkosten pro Halbjahr: 10.432 € 
 
Compliant-Betrieb mit Teilnahme am ASP-Früherkennungsprogramm (diese Bedingungen gelten 
nach 12 Monaten Teilnahme): 
Kosten pro Halbjahr: 
Amtliche Untersuchung 1 x pro Halbjahr: ca. 200 € 
Portokosten für Blutprobenversand: ca. 4 € 
Kosten der Blutuntersuchung : Beihilfe für Kosten der Untersuchung lt. Gebührenvereinbarung bzw. 
Vereinbarung mit den CVUAs NRW¸ Entnahme durch Landwirt beim Falltier-Monitoring  
Gesamtkosten pro Halbjahr: 400 € plus Portokosten der Blutproben 
 


